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• Moderne Landwirtschaft
• Insektensterben
• Klimawandel 
• Ausgeräumte Landschaften

���� All diese Faktoren wirken mittelbar und unmittelbar  auf 
unsere Wildtiere



Direktzahlungen
bei Beantragung sind „Greening-

Auflagen“ zu erfüllen 

Freiwillige Umwelt-
maßnahmen , z.B. KULAP

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

der EU 2015 bis 2020

1. Säule

2. Säule

· Anbaudiversifizierung · Erhalt des Dauergrünlandes

· Ökologische Vorrangflächen (ÖVF)
Befreit sind grundsätzlich Betriebe, die ökologischen 
Landbau betreiben.



Evaluation des Greening - Ergebnisse zu ÖVF

• Viele ÖVF sind nicht neu, sondern "Altbestand„

• Landwirte nutzen vielfach Produktionsoptionen 
(Leguminosen) oder bauen Zwischenfrüchte an

• Ökologisch wertvolle Flächen (Brachen, 
Landschaftselemente, Pufferstreifen) nur ca. 
2,4 % des Ackerlands in Deutschland

Q
uelle: Institut für A

grarökologie und B
iodiversitä

t (ifab), M
annheim



EU-Konsultation 2017
Ziel: Debatte über die GAP auf die 
breite Öffentlichkeit ausweiten

„Die aktuelle GAP bewältigt die ökologischen Heraus-
forderungen nur zu 63 Prozent“

„Es ist unwahrscheinlich, dass die Ökologisierung so, wie sie 
derzeit umgesetzt wird, einen signifikanten Nutzen für Umwelt 
und Klima erbringen wird“



BJV-Positionspapier zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GA P)

Allgemein:

• Koppelung von Direktzahlungen an Umweltleistungen

• Schaffung eines angemessenen ökonomischen Anreizes für 
Landwirte, um einen Produktionszweig „ökologische Vielfalt“
rentabel zu gestalten

• Ökologisch wirtschaftende Betriebe müssen ebenfalls Flächen 
als Umweltleistung zur Verfügung stellen

• Abschaffung der jährlichen Mulchverpflichtung � Mulchverbot

- Anlage sog. Schwarzbrachestreifen soll möglich sein (abhängig 
von Flächengröße und der jeweiligen Ansaat sowie in Rücksprache 
mit dem zuständigen AELF)

• Entwicklung von Messgrößen bzw. Indikatoren , um den 
Erfolg der Umweltmaßnahmen zu überprüfen (bspw. durch 
Aufstellen von Insektenfallen im Acker)



BJV-Positionspapier zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GA P)

Allgemein:

• Maßnahme „Erhalt von Dauergrünland“ soll bestehen 
bleiben:

- Umweltleistungen müssen auch bei Grünland erbracht werden

- Nutzung soll erlaubt sein, aber maximal zwei Schnitte und 
erster Schnitt ab 1. Juli

- Prämienhöhe richtet sich nach der Anzahl der Arten im 
Grünland

- Keine Güllegaben nach dem zweiten Schnitt 

- Möglich ist auch die Anlage von Altgrasstreifen (ohne Nutzung)

- Jährlicher Wechsel der Flächen ist erlaubt

• Abschaffung der Anbaudiversifizierung



Allgemein:

• Überbetriebliche 
Biotopverbund-
konzepte durch höheren 
finanziellen Ausgleich 
fördern

Bsp. Frank Hick, OFR:

Schaffung sog. „grüner 
Inseln“ , die über lange 
Blühstreifen miteinander 
verbunden sind

BJV-Positionspapier zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GA P)



Allgemein:

• Generell ökologische Vorrangflächen ab 15 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker- und Grünland) 
verpflichtend

• Auszahlung der Direktzahlungen gestaffelt nach Erfüllung 
der Auflagen:

- 10 Prozent ÖVF        100 Prozent Auszahlung 

- 7 Prozent ÖVF          90 Prozent Auszahlung 

- 5 Prozent ÖVF          80 Prozent Auszahlung

• Greening – insbesondere die Anlage von ÖVF – muss auf 
Flächen stattfinden, die unmittelbar zur Betriebsstätte 
gehören 

Bewertung der bisherigen ökologischen Vorrangfläche n (ÖVF)



Typ der ökologischen Vorrangfläche Gewichtungsfaktor

Hecken 2
Feldgehölze 1,5
Einzelbäume (20 m² je Baum) 1,5
Baumreihen 2
Feuchtgebiete 1
Feldraine über 2 m Breite 1,5
Trocken- und Natursteinmauern, Lesesteinwälle 1
Fels- und Steinriegel, naturversteinte Fläche 1
Terrassen (2 m² je Meter Länge) 1
Stillgelegte Flächen = Brachliegende Flächen 1

Feldränder: Stillgelegte Ackerstreifen mit einer Breite von 1 – 20 Metern 1,5

Pufferstreifen auf bzw. an Ackerflächen entlang von Gewässern mit 
einer Gesamtbreite von 1 – 20 Metern

1,5

Beihilfefähiger Ackerstreifen an Waldrändern mit einer Breite von 1 – 10 
Metern. Die Ackerfläche muss direkt an den Wald angrenzen

1,5

Niederwald mit Kurzumtrieb 0,5
Aufforstungsflächen 1
Zwischenfrüchte oder Grasuntersaaten 0,3

Stickstoffbindende Pflanzen: Körner- und Futterleguminosen 1

Durchwachsene Silphie 0,7
Miscanthus 0,7



Bewertung der einzelnen Maßnahmen (ÖVF):

• Nicht als ÖVF angerechnet werden sollten künftig: 
Zwischenfrüchte oder Grasuntersaaten, stickstoffbindende 
Pflanzen, Aufforstungsflächen 

• Hecken, Einzelbäume, Baumreihen, Feldgehölze:              

- Bei Neuanlage – Anrechnung eines höheren 
Gewichtungsfaktors 

- Bestehende Elemente können nur angerechnet werden, 
wenn die Anlage in den letzten 5 Jahren erfolgt ist

• Feuchtgebiete dürfen nur als ÖVF angerechnet werden, 
wenn sie tatsächlich aus der Bewirtschaftung genommen 
sind

Bewertung der bisherigen ökologischen Vorrangfläche n (ÖVF)



Keine Unterscheidung mehr in:

Bewertung der bisherigen ökologischen Vorrangfläche n (ÖVF)

Stillgelegte Flächen = Brachliegende Flächen 1

Feldränder: Stillgelegte Ackerstreifen mit einer Breite von 1 – 20 Metern 1,5

Pufferstreifen auf bzw. an Ackerflächen entlang von Gewässern mit einer 
Gesamtbreite von 1 – 20 Metern

1,5

Beihilfefähiger Ackerstreifen an Waldrändern mit einer Breite von 1 – 10 
Metern. Die Ackerfläche muss direkt an den Wald angrenzen

1,5

Stattdessen:

Brachliegende Flächen:

• am Feldrand oder innerhalb eines 
Schlages

• Nutzung ja oder nein

• Ein- oder mehrjährig



Am Feldrand: 
geringerer Gewichtungsfaktor

Innerhalb des Schlages:
höherer Gewichtungsfaktor



Mit Nutzung: geringerer
Gewichtungsfaktor

Ohne Nutzung: höherer
Gewichtungsfaktor



• Vorgaben für Brachflächen:

- Mindestbreite 9 Meter

- Die angesäte Mischung muss mindestens 5 Arten 
enthalten

- Bei der Ansaat mehrjähriger Flächen :

� Aussaat bis spätestens 1. April

� Bei Nutzung: organische Düngung erlaubt, 
Nutzung frühestens ab 15. Juli

� Bestehende mehrjährige Flächen können 
angerechnet werden                       

- Möglichkeit der Selbstbegrünung abschaffen

Bewertung der bisherigen ökologischen Vorrangfläche n (ÖVF)



• Vorgaben für Brachflächen:

- Mulchen nur in Ausnahmefällen und Bekämpfung von 
Beikräutern wie Distel oder Ampfer als Einzelmaßnahme 
erlaubt. Jedoch nur in Absprache mit dem zuständigen 
AELF bzw. Wildlebensraumberater (bei ein- und 
mehrjährigen Brachflächen) 

- Einjährige Mischungen müssen bereits im Herbst des 
Vorjahres eingesät werden und bis mindestens 15.8. des 
Folgejahres auf dem Acker stehen.  � Mulchverbot.           
Gewichtungsfaktor geringer, als bei mehrjährigen 
Brachflächen

- Kein Einfahren oder Befahren der Flächen � Ruhezone

Bewertung der bisherigen ökologischen Vorrangfläche n (ÖVF)



Veranstaltung 
in Brüssel –
Vorstellung des 
gemeinsamen 

Positionspapiers 
zur GAP



- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit -

Dank an alle, die bei der Erstellung des 
Positionspapiers mitgewirkt haben!


